
AWO-kids in Steinen - Schuljahr 2026/27 
 

Die AWO bietet die Betreuung Ihrer Kinder von Mittag bis 
Nachmittag in den schönen und kindgerechten Räumen im 
„Kids Haus 1“ sowie „Kids Haus 2“ in der Köchlinstraße an. 
Die AWO-kids können ab 12 bis 17 Uhr von Montag - Don-
nerstag und am Freitag bis 15:30 einen schönen Nachmittag 
mit Mittagessen, Hausaufgaben, Spiel und Spaß verbringen.  

Abholzeiten: (seit diesem Jahr flexibler) 
Je nach Buchung: 14 Uhr, Neu: 15:30 Uhr, ab 16 bis 17 Uhr 

Hausaufgabenbetreuung: 
Wir sorgen für die nötige Ruhe und sind natürlich für Fragen 
ansprechbar. Leider ist eine individuelle Hausaufgabenhilfe 
nicht leistbar.  

Ferienbetreuung 
Mit den Gemeinden Steinen und Maulburg bieten wir Feri-
enbetreuungen an. Den Flyer mit Anmeldung erhalten Sie 
bei den AWO kids oder auf unserer Homepage. 

Neu: Rechtsanspruch 
Ab September 2026 haben alle Kinder ab der 1. Klasse einen 
gesetzlichen Anspruch auf verlässliche Ganztagsbetreuung 
die bis zu 8h/ Tag (inklusive Unterrichstzeit) umfasst. 

 

Gebühren  
Die Preise sind pro Monat dargestellt. 
 

 

Grundgebühr für alle Anmeldungen  30,- € 
 

Betreuung plus Mittagstisch von 12 bis 14 Uhr 
Nach dem Unterricht ab 12 oder 13 Uhr werden die Kinder 
an der Schule abgeholt. Anschließend essen wir zu Mittag,  
dann ist es Zeit für Hausaufgaben und zum Spielen. 
 

 

 Ein Tag pro Woche    25,- €  
 Zwei Tage pro Woche    49,- €  

 Drei Tage pro Woche   73,- €  

 Vier Tage pro Woche   98,- €  
 Fünf Tage pro Woche                122,- € 

Jeweils plus Essen von 4,60 €/Tag 

 

 

Nachmittagsbetreuung 14 bis 15:30 Uhr 
Hausaufgaben sowie Projekt - und Spielzeit.  
 

 Ein Nachmittag pro Woche   18,- €  

 Zwei Nachmittage pro Woche  36,- €  

 Drei Nachmittage pro Woche  54,- €  
 Vier Nachmittage pro Woche                 72,- €  

 Fünf Nachmittage pro Woche                 90,- € 

Ende des Rechtsanspruches. 
 

Spätbetreuung 15:30 bis 17:00 Uhr 
ohne Rechtsanspruch 
Hier ist weitere Hausaufgaben- sowie Projekt- und Spielzeit.  
 

 Ein Nachmittag pro Woche   18,- €  

 Zwei Nachmittage pro Woche  36,- €  

 Drei Nachmittage pro Woche  54,- €  
 Vier Nachmittage pro Woche                 72,- €  

 
 

Zuschüsse 
Als AWO möchten wir allen Eltern und Kindern eine Betreu-
ung ermöglichen. Daher erhalten Familien mit einem finan-
ziell schwächeren Einkommen einen Nachlass um 60% der 
Gebühren. Infos zum AWO-Sozialtarif finden Sie auf unserer 
Homepage unter AWO-kids Steinen oder per Email unter 
info@awo-loerrach.de 

Für das Mittagessen kann über das Bildungs- und Teilhabe-
paket ebenfalls ein Zuschuss gewährt werden. Dieser wird 
allen Hilfeempfängern seitens der Agentur für Arbeit (ALG II, 
Wohngeld) gewährt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Ihre*n Sachbearbeiter*in oder an unsere Geschäftsstelle. 

Neu: Geschwisterkindermäßigungen: 

1. Geschwisterkind: = 40% Ermäßigung 

2. Geschwisterkind = 100% Ermäßigung 
 

Verbindliche Anmeldung Schuljahr 2026/27 

Ich bin mit den Vertragsbedingungen einverstanden und 
melde meine/n Tochter/Sohn verbindlich an 

Nachname, Vorname  

Vorname (des Kindes)  

Straße/Nr. 

PLZ/Ort     

Geburtsdatum 

Telefonnummer  

Notfallnummer 

Email 

Betreuung ab (Monat/Jahr) 
 

 Monatliche Grundgebühr:               30,-- € 
 

 Betreuung mit Mittagstisch 12 – 14 Uhr 

 Mo    Di    Mi    Do   Fr 
 

 Nachmittagsbetreuung 14 – 15:30 Uhr 

 Mo    Di    Mi    Do   Fr 
 

 Spätbetreuung 15:30 – 17 Uhr 

 Mo    Di    Mi    Do  
 

_________________________________________ 
Datum + Unterschrift der erziehungsberechtigten Person 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Einzugsermächtigung  
Hiermit erteile ich dem AWO Kreisverband Lörrach e.V. die 
Einzugsermächtigung für die Monatsbeiträge: 

Kontoinhaber*in:  

IBAN:    

BIC: 

_________________________________________________ 
Datum und Unterschrift der kontoinhabenden Person 

 



 
 
 

   AWO Kreisverband Lörrach e. V. 
   Schusterstr. 3 
   79618 Rheinfelden 
   Telefon: 07623-309370-4 
   Email: info@awo-loerrach.de 

 
 
 
 

ACHTUNG!  
Vorrang der Anmeldungen für die Betreuung während 
der Schulzeit sowie Ferienzeit haben Rechtsanspruchskin-
der (1.Klässler). Für Bestands- und Geschwisterkinder be-
steht der Vorrang während der Schulzeiten bis zum 15. 
März 2026. 

 

 

 
 
 
 

Informationen auch unter: 
www.awo-loerrach.de 

Vertragsbedingungen 
1. Anmeldung und Vertragsabschluss: Ihre Anmeldung ist mit 

der Unterschrift auf dem Anmeldeformular rechtskräftig. 

2. Vertragsbindung: Beide Vertragspartner binden sich für das 
gesamte Schuljahr. Nur in begründeten Einzelfällen (bspw. 
Umzug, Wegfall des Arbeitsplatzes) kann eine Um- oder Ab-
meldung erfolgen. 

3. Änderungs-/Kündigungsfristen: Wenn Ihr Einzelfall begründet 
ist, muss eine Änderung oder Kündigung bis zum 15. des lau-
fenden Monats schriftlich (Email, oder Post) in der Geschäfts-
stelle eingegangen sein, um im übernächsten Monat wirksam 
werden zu können. (Beispiel: Eingang 10. Januar, Kündigung 
ab 1. März). 

4. Zahlungen der Monatsbeiträge: Der Monatsbeitrag fällt von 
September 2026 bis Juli 2027 an. Schulferien sind in das Ange-
bot einkalkuliert. Die monatlichen Beiträge werden per Last-
schriftverfahren zum jeweils Monatsersten abgebucht. Der 
Monatsbeitrag ist eine Beteiligung an den gesamten Betriebs-
kosten und ist deshalb auch bei vorübergehender Schließung 
(z.B. durch krankheitsbedingte Personalausfälle, pandemiebe-
dingte Schließung, Gebäudeschäden, Katastrophenfall, Streik, 
Extremwetter etc.) sowie bei längerem Fehlen des Kindes zu 
entrichten. 

5. Zahlung des Mittagessens: Die Kosten des Mittagessens ge-
ben wir 1:1 an Sie weiter. Hierfür können Sie 10er Karten im 
Wert von 46,- Euro bei den Betreuer*innen erwerben. 

6. Rechnungsstellung: Sie erhalten keine Rechnungen. Am 
Anfang bestätigen wir Ihnen einmalig per Email die Anmel-
dung. Diese gilt gemeinsam mit dem Kontoauszug als Beleg 
zur steuerlichen Absetzbarkeit. 

7. Ausschluss: Bei Nichtbeachtung der Regeln und Gefähr-
dung anderer Kinder, der Gruppe oder der Betreuer*innen, 
kann ein Kind von der Betreuung ausgeschlossen werden.  

8. Rücktritt durch die AWO: Sollte die AWO keine Betreuung 
mehr gewährleisten können, ist sie berechtigt, von dem 
Vertrag zurückzutreten. Sie hat in diesem Fall die Eltern in 
angemessener Zeit zu benachrichtigen. 

 

 

 

AWO-kids Steinen 
Schuljahr 2026/27 

 
 Betreuung mit Mittagstisch 12 bis 14 Uhr 

 
 Nachmittagsbetreuung 14 bis 15:30 Uhr  
 
 Spätbetreuung 15:30 bis 17 Uhr  
 

 
Wir verarbeiten Ihre Daten gemäß den Datenschutzgesetzen! 
Informationen finden Sie auf unserer Homepage. 
 


